
Anlage IV zur IX/244 





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 08.06.2015 
bezüglich der 5. Änderung und Neuzeichnung des Bebauungsplanes „Nördlich der 
Höpinger Straße“ im Ortsteil Darfeld; 
Anlage IV zur SV IX/244 
 
 

Der Hinweis der Unteren Landschaftsbehörde, dass zu der Planung keine Bedenken 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

Der Hinweis des Aufgabenbereiches Grundwasser, dass die Wasserversorgung der 
Einzelgrundstücke vorrangig aus dem öffentlichen Netz erfolgen sollte und im Einzelfall 
Eigenwasserversorgungsanlagen oder Anlagen zur Nutzung von Erdwärme in 
wasserrechtlicher Hinsicht mit der Unteren Wasserbehörde abzustimmen sind, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Der Hinweis, dass aus brandschutztechnischer Sicht zu der Planung keine Bedenken 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass seitens des Kreises Coesfeld 
davon ausgegangen wird, dass die erforderliche Löschwassermenge von 96 m³/h für eine 
Zeit von zwei Stunden bereits bisher nachgewiesen wurde, wird zur Kenntnis genommen. 

Wie zutreffend seitens des Kreises dargestellt erhöht sich der Löschwasserbedarf durch die 
geplanten Änderungen nicht und war bisher in ausreichendem Maße nachgewiesen. 

 

Beschlussempfehlung: 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 


